
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im Rathaus mit 
den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 
www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 
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Gem. § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. 28a Absätze 1, 2, 3 und 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) 
geändert worden ist i.V.m. § 23 der Achtzehnten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (18. 
CoBeLVO) 20. März 2021 i.V.m. § 2 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSGDV) vom 10. März 2010 (GVBl. 2010, 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15.10.2012 
(GVBl. S. 341), erlässt die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein in Abstimmung mit den zuständigen 
Landesbehörden folgende 
 

Allgemeinverfügung 

1. Die nachfolgenden Vorschriften ergänzen oder ändern die Regelungen der 18. Corona- 
       Bekämpfungsverordnung (18. CoBeLVO), da in der Stadt Ludwigshafen am Rhein die 7-Tage-Inzidenz  
       pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100 gestiegen  
       ist. 

2. Ergänzend zum bestehenden Verweilverbot der Allgemeinverfügung vom 26.03.2021 gilt das  
      Verweilverbot auch am Ostermontag, den 05.04.2021 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 

3.  Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG sowie die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird  
      hingewiesen; ebenso auf den § 24 der 18. CoBeLVO. 

4.   Es gilt die Begründung zur Allgemeinverfügung vom 26.04.2021 

5.  Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 1 Absatz 1  
      Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 4  
      Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG) tritt sofort in Kraft      

6.   Die Allgemeinverfügung gilt bis zum Ablauf des 05.04.2021. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe schriftlich, zur 
Niederschrift oder in elektronischer Form Widerspruch bei der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rathausplatz 
20, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden.  
 
Zur Niederschrift kann der Widerspruch bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses im Postgebäude, 
Rathausplatz 17, 4. Obergeschoss, Zimmer 46, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden.  

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/


 
Bei der virtuellen Poststelle Stadt.Ludwigshafen@poststelle.rlp.de kann der Widerspruch per E-Mail erhoben 
werden, sofern diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz 
versehen ist.  
 
Der Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat gemäß § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. 
Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht in 67433 Neustadt an der Weinstraße, Robert-Stolz-Straße 20, 
gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise 
anordnen. Dieser Antrag ist schon vor Erlass einer Entscheidung des Stadtrechtsausschusses zulässig. Er 
wäre gegen die Stadt Ludwigshafen am Rhein, vertreten durch die Oberbürgermeisterin, zu richten. Er müsste 
den Antragsteller und den Antragsgegner sowie den Streitgegenstand bezeichnen. Die zu einer Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollten angegeben werden. Diese Allgemeinverfügung sollte in 
Abschrift beigefügt werden.  
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein  
Bereich Öffentliche Ordnung  
 
gez. Graf 
Bereichsleiter 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Verbandes Region Rhein-Neckar 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar 

Kapitel 1.4 „Wohnbauflächen“ und 1.5 „Gewerbliche Bauflächen“ 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung, hier: Planentwurf zur Offenlage und Anhörung  

Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar hat am Mittwoch, den 09. Dezember 2020, 
in öffentlicher Sitzung den Anhörungsentwurf zur 1. Änderung des  
Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar, Kapitel 1.4 „Wohnbauflächen“ und 1.5 „Gewerbliche Bauflächen“, 
beraten und die Durchführung des Beteiligungsverfahrens beschlossen. 

Nach § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz sowie Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrages zwischen den Ländern 
Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und 
Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet i.V.m. § 6 Abs. 4 Satz 1 Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz 
ist der Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht grundsätzlich öffentlich auszulegen. 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren 
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) wird die angeordnete 
öffentliche Auslegung durch die Veröffentlichung im Internet ersetzt. Hierzu werden die Planunterlagen vom 
20. April 2021 bis einschließlich 15. Juni 2021 im Internet unter www.m-r-n.com/regionalplanaenderung 
digital zur Einsichtnahme bereitgestellt.  

Zusätzlich wird nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG eine Auslegung und Einsichtnahme zu Informationszwecken 
ermöglicht. Die Planunterlagen werden hierzu im gleichen Zeitraum an folgenden Stellen ausgelegt und 
können dort während der genannten Zeiten unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln eingesehen 
werden:  

- Stadtverwaltung Ludwigshafen, Jägerstraße 1, Raum 220, 67059 Ludwigshafen. Eine Einsichtnahme 
in die Planunterlagen ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 0621 / 504 – 2060 
(Frau Boder-Schneider) möglich. 
 

- Verband Region Rhein-Neckar, M 1, 4-5, 68161 Mannheim, EG/Empfangsbereich, Mo - Do 8:30 - 16:00 
Uhr; Fr 8:30 - 14:00 Uhr. Eine Einsichtnahme in die Planunterlagen ist nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 0621/10708-0 möglich. 

 

http://www.m-r-n.com/regionalplanaenderung


Anregungen können bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, d.h. bis  
einschließlich 29. Juni 2021 gegenüber dem Verband Region Rhein-Neckar  
 

- postalisch an: Verband Region Rhein-Neckar, M 1,4-5, 68161 Mannheim oder 

- elektronisch an: Beteiligung-Regionalplan@vrrn.de 
 

vorgebracht werden.  

Später eingehende Anregungen können nicht mehr berücksichtigt werden.  
Rechtsansprüche werden durch die Beteiligung der Öffentlichkeit nicht begründet.  
 

Ergänzend wird der Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht auch über eine Online-
Beteiligungsplattform des Verbandes Region Rhein-Neckar unter  

www.beteiligung-regionalplan.de/VRRN 

bereitgestellt. Auf dieser Plattform können Anregungen innerhalb des Auslegungszeitraums unmittelbar 
interaktiv abgegeben werden.  

Datenschutzhinweis: 

Die im Verfahren zur Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar angegebenen 
personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. e) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. Art. 3 Abs. 2 Staatsvertrag Rhein-Neckar unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen der DSGVO sowie des Bundesdatenschutzgesetztes 
und des Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg erhoben und verarbeitet. Nähere Informationen 
hierzu und zu den Rechten nach Art. 15 ff DSGVO finden Sie in den Datenschutzhinweisen des Verbandes 
Region Rhein-Neckar unter www.m-r-n.com/regionalplanaenderung-datenschutz . 

Verband Region Rhein-Neckar 

Mannheim, 31.03.2021 

gez. Stefan Dallinger 
Verbandsvorsitzender 

 

 

 
Widmung von Erschließungsanlagen 

Gemarkung Ludwigshafen, Plan-Nr. 4634, Emil-Nolde-Straße 

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein verfügt als Träger der Straßenbaulast nach § 14 des 
Landesstraßengesetzes (LStrG) hiermit gem. § 36 Abs. 1 LStrG die Widmung folgender Straße: 

Emil-Nolde-Straße 

Plan-Nr. 4634 

Aufgrund § 3 Ziffer 3a LStrG erfolgt die Einstufung der Fläche als Gemeindestraße. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, zur Niederschrift oder in 
elektronischer Form Widerspruch bei der Stadt Ludwigshafen, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen am 
Rhein erhoben werden.  

mailto:Beteiligung-regionalplan@vrrn.de
http://www.beteiligung-regionalplan.de/VRRN
http://www.m-r-n.com/regionalplanaenderung-datenschutz


Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, so ist es zweckmäßig, das Datum dieser Verfügung anzugeben und 
nach Möglichkeit einen Durchschlag bzw. eine Zweitschrift des Widerspruchsschreibens beizufügen. 

Zur Niederschrift kann der Widerspruch beim dem Bereich Tiefbau, Rheinuferstraße 9, Zimmer 229, 67061 
Ludwigshafen oder bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses im Postgebäude, Rathausplatz 17, 4. 
Obergeschoss, Zimmer 46, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden.  

Bei der virtuellen Poststelle Stadt.Ludwigshafen@poststelle.rlp.de kann der Widerspruch per E-Mail erhoben 
werden, sofern diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz 
versehen ist.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Widerspruch per E-Mail ohne qualifizierte elektronische 
Signatur unzulässig ist. 

Ludwigshafen am Rhein den 16.03.2021 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

Alexander Thewalt 
Beigeordneter 


